
Für Amtshandlungen werden die Gebühren auf der Grundlage der Gebührenordnung für Maßnahmen 

im Straßenverkehr (GebOSt) erhoben. Während des Verfahrens werden unter anderem 

Stellungnahmen von den Gemeinden und der Polizei eingeholt. Hierfür fallen zusätzliche Gebühren an.  

 

 

Aufstellen sonstiger Gegenstände Geb.-Ziffer GebOSt Regelgebühr

(z.B. Baugerüste, Hebebühnen, Eiswagen) von bis (ab 01.04.2025)

bis zu 1 Monat 264 10,20 € 767,00 € 50,00 €

bis zu 6 Monaten 264 10,20 € 767,00 € 80,00 €

bis zu 1 Jahr 264 10,20 € 767,00 € 140,00 €

Austellung von Containern Geb.-Ziffer GebOSt Regelgebühr

von bis (ab 01.04.2025)

erster Container bis zu 3 Tage 264 10,20 € 767,00 € 30,00 €

für jeden weiteren Container 50% 15,00 €

bis zu 3 Monate 264 10,20 € 767,00 € 60,00 €

für jeden weiteren Container 50% 30,00 €

bis zu 1 Jahr 264 10,20 € 767,00 € 105,00 €

für jeden weiteren Container 50% 264 10,20 € 767,00 € 52,50 €

beliebig viele Container für 1 Jahr (wechs. Standorte) 264 10,20 € 767,00 € 480,00 €

Gebührenrahmen GebOSt

Gebührenrahmen GebOSt


